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Vollzug der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001 (BGBl I S. 959)

Zum Vollzug der Trinkwasserverordnung werden folgende Hinweise gegeben:
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1.
Allgemeines

1.1
 Die Paragrafen und Anlagen der Trinkwasserverordnung sind ohne 
nähere Bezeichnung zitiert.

1.2  
Zuständige Behörde im Sinn der Trinkwasserverordnung ist die Kreisverwaltungsbehörde (§ 39 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 IfSG, § 1 AVIfSG).

Das Kompetenzzentrum für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz der Landratsämter und die städtischen Gesundheitsämter sind „Gesundheitsamt“ im Sinn der Trinkwasserverordnung (vgl. § 3 Nr. 4). 

1.3
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ist
-   „benannte Stelle“ im Sinn von § 9 Abs. 7 Satz 1 und Abs. 8 Satz 1 und 2 

sowie von § 21 Abs. 2 Satz 1,

-
„unabhängige Stelle“ im Sinn von § 15 Abs. 5 und

-
„bestellte Stelle“ im Sinn von § 19 Abs. 2 Satz 1 für die vom Gesundheitsamt veranlassten Untersuchungen.

Es erfüllt auch die Aufgaben der obersten Landesbehörde nach § 9 Abs. 7 

Satz 2. 

Das LGL stellt die organisatorische Trennung zwischen „bestellter Stelle 

(§ 19 Abs. 2) und „unabhängiger Stelle“ (§ 15 Abs. 5) sicher.

2.
Wasser für den menschlichen Gebrauch 

(Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe)
§ 3 definiert den Begriff „Trinkwasser“ im Wesentlichen entsprechend der einschlägigen Richtlinie 98/83/EG. Demnach muss auch zum Waschen von Wäsche in den Haushalten in jedem Fall Wasser mit Trinkwasserqualität zur Verfügung stehen (vgl. § 3 Nr. 1 Buchst. a Spiegelstrich 3). Ob ein Verbraucher trotzdem zu diesem Zweck Regenwasser verwendet (vgl. § 2 Abs. 2, § 13 Abs. 3), bleibt – vorbehaltlich eines evtl. Anschluss- und Benutzungszwangs - seiner Verantwortung überlassen.

3.
Beschaffenheit des Wassers für den menschlichen Gebrauch

3.1
Allgemeine Anforderungen

§ 4 Abs. 1 enthält die Grundforderung, dass Wasser für den menschlichen Gebrauch (vgl. § 3 Nr. 1 Buchst. a und b) frei von Krankheitserregern, genusstauglich und rein sein muss. Dieses Erfordernis gilt als erfüllt, wenn bei der Wassergewinnung, -aufbereitung und der Verteilung die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden und das Wasser den Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.

3.2
Mikrobiologische Anforderungen

Im  Wasser dürfen Krankheitserreger (§ 2 Nr. 1 IfSG) nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen (§ 5 Abs. 1).


Da der unmittelbare Nachweis dafür routinemäßig kaum zu führen ist, sind Grenzwerte für mikrobiologische Parameter (§ 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2 und 3 mit Anlage 1, § 24) und Anforderungen für Indikatorparameter (§ 7 mit Anlage 3, vgl. hierzu Nr. 3.3 des GMS) festgelegt, die auf das Vorhandensein von Krankheitserregern hinweisen können.


Die TrinkwV unterscheidet zwischen den Anforderungen an „Wasser für den menschlichen Gebrauch“ an der Zapfstelle (§ 5 Abs. 2 i.V. mit Anlage 1 Teil I und § 7 i.V. mit Anlage 3 Nrn. 4, 9, 10, § 8 Nr. 1 und 4) und an „Wasser, das zum Zweck der Abgabe in Flaschen oder sonstigen Behältnisse abgefüllt wird“ am Punkt der Abfüllung (§ 5 Abs. 3 i.V. mit Anlage 1 Teil II, § 8 Nr. 3).


Die TrinkwV enthält keine Richtwerte mehr. Ebenso entfällt aus Vereinfachungsgründen gegenüber bisher die 95 %-Regelung hinsichtlich des Grenzwertes für coliforme Bakterien (vgl. § 1 Satz 3 Halbsatz 2 TrinkwV 1990).


Jede Grenzwert-Überschreitung und Überschreitung der Indikatorparameter hat der Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage dem Gesundheitsamt unverzüglich anzuzeigen (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2, § 25 Nr. 3).


Ebenso hat er eine Belastung des Rohwassers, die ihm bekannt wird und die zu einer Überschreitung der Grenzwerte führen kann, unverzüglich anzuzeigen (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5).


Er hat die notwendige Aufbereitung und sonstige Maßnahmen zu veranlassen, wenn die mikrobiellen Belastungen des Rohwassers zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können (§ 5 Abs. 4).


Falls erforderlich muss die Aufbereitung eine Desinfektion umfassen. Die Desinfektion kann nicht nur durch Mittel auf Chlorbasis, sondern auch durch Ozonung oder UV-Bestrahlung erfolgen. Alle verwendeten Verfahren müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Einzelheiten der Anforderungen an die Desinfektion werden in einer Liste geregelt, die nach § 11 vom Umweltbundesamt geführt und vom Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht wird.

3.3
Chemische Anforderungen

3.3.1
§  6 Abs. 1 enthält die Grundforderung, dass Wasser für den menschlichen Gebrauch chemische Stoffe nicht in Konzentrationen enthalten darf, die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen (vgl. hierzu auch Nr.  3.3.3 des GMS).

3.3.2
Die Grenzwerte für chemische Parameter (§ 6 Abs. 2 i.V. mit Anlage 2) sind dabei so festgesetzt, dass auch bei lebenslangem Gebrauch des Wassers keine Schädigung der menschlichen Gesundheit zu besorgen ist. Hinsichtlich der Anforderungen für Indikatorparameter s. Nr. 3.4 des GMS.

Die folgende Tabelle zeigt den Vergleich zwischen den Anforderungen der TrinkwV a.F. und der TrinkwV 2001. Die Parameter Acrylamid, Benzol, Bromat, 1,2-Dichlorethan, Benzo(a)pyren, Epichlorhydrin, Summe Tetra- und Trichorethen, Trihalomethane und Vinylchlorid sind neu eingeführt worden. Die Grenzwerte der Parameter Arsen, Antimon, Blei, Nickel, PAK wurden verschärft. Für Kupfer wurde statt eines Richtwerts ein Grenzwert eingeführt. Der Grenzwert für Pflanzenschutzmittel bleibt gleich, lautet jedoch „Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte“; die Definition des Parameters wurde somit weiter gefasst und umfasst z.B. auch Einzelprodukte mit einer bioziden Wirkung.

Grenzwerte der chemischen Parameter der Anlage 2,

Teil I und II TrinkwV 2001

im Vergleich zu den entsprechenden Werten der TrinkwV a.F.
	Parameter
	TrinkwV 2001

(mg/l)
	TrinkwV a.F.

(mg/l)

	Acrylamid
	0,0001**)
	-

	Benzol
	0,001
	-

	Bor
	1
	1

	Bromat
	0,01

0,025 bis 31.12.2007
	-

	Chrom
	0,05
	0,05

	Cyanid
	0,05
	0,05

	1,2-Dichlorethan
	0,003
	-

	Fluorid
	1,5
	1,5

	Nitrat
	50
	50

	Nitrit

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte
	0,1

0,0001
	0,5

0,0001

	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukt insgesamt
	0,0005
	0,0005

	Quecksilber
	0,001
	0,001

	Selen
	0,01
	0,01

	Tetra- und Trichlorethen
	0,01
	0,01 als Summe von 

4 Verbindungen

	Antimon
	0,005
	0,01

	Arsen
	0,01
	0,01

	Benzo(a)pyren
	0,00001
	-

	Blei
	0,01*)

0,04   vom  01.01.2003 bis 30.11.2003

0,025 vom  01.12.2003 bis 30.11.2013
	0,04

	Cadmium
	0,005
	0,005

	Epichlorhydrin
	0,0001**)
	-

	Kupfer
	2,0*)
	3 (Richtwert)

	Nickel
	0,02*)
	0,05

	PAK
	0,0001
	0,0002

	Trihalogenmethane


	0,05 
	-

	Vinylchlorid
	0,0005**)
	-


*)   = 
Zur Kontrolle der Einhaltung des Grenzwerts ist eine für die durchschnittli-

che wöchentliche Wasserentnahme repräsentative Probe vorgeschrieben; 

Richtlinien für die Probenahme hierzu liegen noch nicht vor.
**)  =
Die Einhaltung der Grenzwerte für Acrylamid, Epichlorhydrin und Vinylchlorid wird nicht im Trinkwasser bestimmt, sondern sie ist über die Spezifikation der Produkte einzuhalten, die diese Monomere als Verunreinigung in das Trinkwasser abgeben können. Vorgaben zur Überwachung existieren bisher nicht. 

3.3.3
Bei anderen als den in Anlage 2 aufgeführten chemischen Stoffen ist maßgeblich, ob die vorhandenen Konzentrationen eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen (§ 6 Abs. 1). Der Begriff „besorgen“ ist dem Wasserrecht entnommen (vgl. § 34 WHG) und bedeutet nach der hierzu vorliegenden Rechtsprechung, dass eine Schädigung der menschlichen Gesundheit  nach wissenschaftlichen Erkenntnissen unwahrscheinlich sein muss.

3.3.4
§ 6 Abs. 3 („Minimierungsgebot“, vgl. § 2 Abs. 3 TrinkwV 1990) stellt eine allgemeine Aufforderung an alle mit der Wasserversorgung und dem Gewässerschutz Befassten dar, den Grundsatz der größtmöglichen Reinheit des Trinkwassers zu beachten; die Vorschrift ist nicht straf- oder bußgeldbewehrt.

3.4
Indikatorparameter
Die Indikatorparameter erfassen chemische und mikrobiologische Parameter sowie die „Kenngrößen“ im Sinn der TrinkwV 1990 (§ 7 i.V. mit Anlage 3 TrinkwV 2001). Die Indikatorparameter sind wie Grenzwerte einzuhalten, auch wenn sie selbst kein oder nur ein geringes gesundheitliches Risiko darstellen. Sie sind in die Regelungen des § 9 (Maßnahmen bei Nichteinhaltung von Grenzwerten und Anforderungen) miteinbezogen und zwar unabhängig davon, dass ein Verstoß nicht bewehrt ist (vgl. § 9 Abs. 9 sowie § 24 i.V. mit § 4 Abs. 2 und § 25).


Der Grenzwert für Clostridium  perfringens  (einschließlich Sporen), Anlage 3 lfd. Nr. 4) gilt nur für Wasser, das von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beeinflusst wird.

Die Nrn. 19 und 20 der Anlage 3 gelten ab 01. Dezember 2003 (§ 7 Satz 2), so dass bis zu diesem Zeitpunkt keine entsprechenden Untersuchungen vorgeschrieben sind. In der Zwischenzeit werden die notwendigen Angaben 

zu Methodik und Häufigkeit der Untersuchungen sowie zur Bewertung erarbeitet (vgl. Anm. 2 bis 4 zur Anlage 3). Der Beitrag des Urans zur Gesamtrichtdosis (Nr. 20 der Anlage 3) kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. 

4.
Nichteinhaltung von Grenzwerten,

Zulassung von Abweichungen (§ 9)

4.1
Bei Grenzwertüberschreitungen oder Konzentrationen, die eine solche 

Überschreitung in absehbarer Zeit befürchten lassen,  erörtert das Gesundheitsamt die daraus zu ziehenden Konsequenzen mit den beteiligten Fachbehörden (Wasserwirtschaftsamt, Landwirtschaftsamt) und dem Unternehmer der Wasserversorgungsanlage. Vorrangiges Ziel der gemeinsamen Besprechung soll es sein, dem Wasserversorgungsunternehmer aus juristischer, wasserwirtschaftlicher, gesundheitlicher und landwirtschaftlicher Sicht eine Hilfestellung für ein Sanierungskonzept zu bieten.

4.2
Wird dem Gesundheitsamt eine (gesicherte) Grenzwertüberschreitung bekannt (vgl. § 16 Abs. 1), und ist eine Gefährdung der Gesundheit der betroffenen Verbraucher zu besorgen, so verfährt das Gesundheitsamt nach § 9 Abs. 1 bis 4.


Als gesichert gilt dabei im Bereich der chemischen Parameter und der chemischen Stoffe der Indikatorparameter eine Grenzwertüberschreitung, wenn die Überschreitung durch eine zusätzliche Untersuchung bestätigt ist, die unverzüglich nach Vorliegen des ersten Untersuchungsergebnisses durchzuführen ist. Bei nicht gesicherten Grenzwertüberschreitungen sind in angemessenen Zeitabständen Kontrolluntersuchungen notwendig und erforderlichenfalls anzuordnen (§ 20).


Bei mikrobiologischen Parametern und bei den Koloniezahlen der Indikatorparameter gilt eine Grenzwertüberschreitung als gesichert bei einmaligem Untersuchungsergebnis i.V. mit dem Ergebnis einer unverzüglichen Ortsbesichtigung. 

4.3
Kommt das Gesundheitsamt zu dem Ergebnis, dass eine Grenzwertüberschreitung für die Gesundheit der Verbraucher unbedenklich ist und durch Abhilfemaßnahmen innerhalb von 30 Tagen behoben werden kann, so legt es für diesen Zeitraum den zulässigen Grenzwert fest und bestimmt die zulässige Frist (§ 9 Abs. 5). Es beteiligt dabei erforderlichenfalls das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

4.4
Andernfalls kommt die Zulassung von Abweichungen nach § 9 Abs. 6 ff in Betracht und zwar maximal jeweils für die Dauer von 3 Jahren, insgesamt höchstens auf die Dauer von 9 Jahren (s. Nr. 4.4.8).
Ausnahmegenehmigungen aus der Zeit vor In-Kraft-Treten der TrinkwV 2001 werden auf die 3-Jahres-Frist (§ 9 Abs. 6) nicht angerechnet.

4.4.1
Eine  Zulassung von Abweichungen setzt einen erfolgversprechenden Sanierungsplan voraus.

Die Aufgabe, den Sanierungsplan aufzustellen und im Rahmen des Möglichen durchzuführen bzw. für dessen Durchführung zu sorgen, trifft im Rahmen seiner Verantwortung für eine ordnungsgemäße Wasserversorgung (und damit auch für deren notwendige Sanierung) den Träger der Wasserversorgungsanlage (Unternehmer).


Mit dem Sanierungsplan, der dem Gesundheitsamt vorzulegen ist, soll das Wasserversorgungsunternehmen die nötigen Maßnahmen detailliert aufzeigen, um möglichst rasch wieder die Grenzwerte der TrinkwV einhalten zu können. Dies bedeutet nicht, dass das Unternehmen bei der Durchführung des Sanierungsplans staatliche Aufgaben zu übernehmen hat. Die beteiligten Stellen werden im Rahmen ihrer Zuständigkeit tätig (z.B. Anregung der Erweiterung eines Schutzgebietes mit Vorlage der Planunterlagen durch das Wasserversorgungsunternehmen nach § 24 WPBV, fachliche Überprüfung der Wasserschutzgebietsgrenzen durch das Wasserwirtschaftsamt, Festsetzung eines Wasserschutzgebietes nach § 19 WHG, Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft durch die Landwirtschaftsämter, Überprüfung und Kontrolle der Wasserversorgung durch das Gesundheitsamt).


Bei der Erstellung und Durchführung des Sanierungsplans wird der Unternehmer von den Fachbehörden im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs beraten und unterstützt. Ggf. können staatliche Hilfen für Untersuchungen und Planungen zur Sicherung bestehender Trinkwassergewinnungsanlagen im Rahmen der Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2000 vom 12. Juni 2002, AllMBl S. 485) in Anspruch genommen werden.

 
Die Überwachung der Sanierung entsprechend dem Sanierungsplan obliegt dem Gesundheitsamt im Benehmen mit den beteiligten Fachbehörden.


Damit festgestellt werden kann, ob die Sanierungsmaßnahmen greifen, sind Ausnahmegenehmigungen bei PSM mit der Auflage zu versehen, dass der Unternehmer mindestens in halbjährlichen Abständen eine Rohwasserprobe auf PSM zu untersuchen und die Ergebnisse dem Gesundheitsamt und dem Wasserwirtschaftsamt mitzuteilen hat.

4.4.2
Im Rahmen des Sanierungsplans sind bei flächenhaft eingebrachten, anthropogenen Stoffen (insbesondere Nitrat und Pflanzenschutzmittel – PSM -) je nach den örtlichen Verhältnissen, insbesondere folgende Maßnahmen in Betracht zu ziehen:

-   Vertragliche Bewirtschaftungsvereinbarungen, die zwischen Wasserver-

sorgungsunternehmen und Landwirten geschlossen werden;

-
die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 oder 
     Nr. 3 WHG;
-   die fachliche Überprüfung der Wasserschutzgebietsgrenzen sowie der 


vorhandenen Gebote und Verbote;
-   das Verbot der Anwendung von wassergefährdenden Stoffen und PSM 
     in Wasserschutzgebieten (§ 19 Abs. 2 WHG), soweit die Anwendung 
     nicht schon im Widerspruch zu § 6 Abs. 1 und 2 des Pflanzenschutz-

     gesetzes steht oder nach der  Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

     verboten  ist sowie ggf. weitere Verbote oder Einschränkungen;


-   das Gesundheitsamt wirkt darauf hin, dass der Unternehmer der 
     Wasserversorgungsanlage das hydrogeologische Einzugsgebiet der An-
     lage ermittelt, ggf. durch Einschaltung eines geeigneten Fachbüros. Das 
    Gesundheitsamt  übermittelt sodann dem Landwirtschaftsamt einen 
    Satz dieser Unterlagen als Grundlage zur Beratung der Landwirte.

4.4.3
Die Gesundheitsämter empfehlen den Unternehmern von Wasserversorgungsanlagen, Wasserschutzgebiete mit den vorgeschriebenen Anwendungsverboten bzw. Einschränkungen - möglichst unter Verwendung einer kartographischen Darstellung -  periodisch, mindestens  einmal im Jahr, in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu geben.

4.4.4
Die Gesundheitsämter empfehlen den Landwirtschaftsämtern


-
 verstärkt darauf  hinzuwirken, dass in den unter Nrn. 4.4.2 und 4.4.3 


genannten Gebieten das Programm „Umweltgerechter Pflanzenbau“  



und – soweit Maßnahmen nicht in einer Wasserschutzgebietsverordnung vorgeschrieben sind - das „Kulturlandschaftsprogramm“ umgesetzt werden,


-
die Landwirte – insbesondere bei Einzelberatungen – auf die Grenzen der genannten Gebiete und die einschränkenden Nutzungs-, Duldungs- und Anwendungsverbotsbestimmungen hinzuweisen.

4.4.5
Das Umweltbundesamt wird Leitlinien hinsichtlich der zulässigen Ab-


weichungen von den Grenzwerten veröffentlichen.


Die Bekanntmachung des BgVV über ADI-Werte, DTA-Werte und ge-


sundheitliche Trinkwasser-Leitwerte für Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe 


(Bundesgesundhbl. Nr. 10/2001) ersetzt nicht die Empfehlung des Bun-


desgesundheitsamtes zum Vollzug der TrinkwV zu PBSM 


(Bundesgesundhbl. Nr. 7/1989 S. 290). 
 

4.4.6
Über Ausnahmen nach § 9 Abs. 6 entscheidet das Gesundheitsamt. Es 


unterrichtet gemäß § 9 Abs. 6 Satz 3 bei Wasserversorgungsanlagen, die 


mehr als 1.000 m3/Jahr abgeben, über das Bayerische Landesamt für Ge-


sundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) das Bundesministerium für 


Gesundheit (BMG).

4.4.7
Über Ausnahmen nach § 9 Abs. 7 entscheidet das Gesundheitsamt mit


Zustimmung des LGL  als „benannter Stelle“ (vgl. Nr. 1.3 des GMS).


Bei Wasserversorgungsanlagen, die mehr als 1.000 m3/Jahr abgeben, un-


terrichtet das LGL das BMG (§ 9 Abs. 7 Satz 2).

4.4.8
Über Ausnahmen nach § 9 Abs. 8, die nur unter außergewöhnlichen  Um-


ständen und damit äußerst selten in Betracht kommen, entscheidet die 


Kommission der Europäischen Gemeinschaften bei Wasserversorgungs-


anlagen, die über 1.000 m3/Jahr abgeben. Das Verfahren muss jeweils  


vom Gesundheitsamt rechtzeitig eingeleitet und auf dem Weg über das 


LGL – mit Abdruck an das StMGEV - und das BMG an die Kommission 


herangetragen werden. 

Bei Wasserversorgungsanlagen, die höchstens 1.000 m3/Jahr abgeben und 


bei Hausinstallationen entscheidet das LGL als benannte Stelle und unter-


richtet hierüber das BMG.

4.4.9
Ausnahmen von den Grenzwerten und Anforderungen des § 7 (Indikatorparameter) genehmigt in jedem Fall das Gesundheitsamt, bei der dritten Zulassung – nach Vorprüfung durch das LGL - mit Zustimmung des StMGEV. Das Gesundheitsamt unterrichtet das StMGEV und das LGL  über die erste und zweite Zulassung (§ 9 Abs. 9).

4.4.10
Es ist die Pflicht des Unternehmers oder sonstigen Inhabers einer Wasserversorgungsanlage, die betroffene Bevölkerung bei der Zulassung von Abweichungen oder bei der Einschränkung der Verwendung von Wasser für den menschlichen Gebrauch im gebotenen Umfang zu informieren. Anordnungen des Gesundheitsamtes nach § 9 Abs. 11 kommen deshalb nur in Betracht, wenn der Verpflichtete seine Aufgabe nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt.

4.4.11
Die Unternehmer oder sonstigen Inhaber von Wasserversorgungsanlagen


-
aus denen mehr als 1.000 m3/Jahr abgegeben werden



-
aus denen höchstens 1.000 m3/Jahr abgegeben werden, sofern das 




Wasser gewerblich genutzt oder an Dritte abgegeben wird,


sind verpflichtet, bis zum 01. April 2003 einen Maßnahmeplan 

aufzustellen (§ 16 Abs. 6).


Umfang und Inhalt dieses Plans orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen. Wesentlich sind Angaben darüber, wie im Fall einer Unterbrechung der Wasserversorgung (§ 9 Abs. 3) zu verfahren ist, z.B. durch welchen anderen Betrieb die Versorgung übernommen wird oder, falls eine solche Möglichkeit nicht besteht, wie eine mobile Versorgung organisiert wird. Darüber hinaus ist festzulegen, welche Stellen durch wen im Fall einer Abweichung von den Grenzwerten zu informieren sind (s. Muster der Anlage 3, Mindestanforderungen).

Die in § 16 Abs. 6 Satz 3 vorgeschriebene Zustimmung des Gesundheitsamtes hat angesichts der Sicherstellungspflicht der Unternehmer im Wesentlichen informativen Charakter.

5.
Wasser für Lebensmittelbetriebe

5.1
Wasser für Lebensmittelbetriebe muss grundsätzlich den allgemeinen Anforderungen der TrinkwV entsprechen, soweit die Qualität des Wassers die Genusstauglichkeit  des Enderzeugnisses beeinträchtigen kann (§ 2 Abs. 1 Satz 1, § 3 Nr. 1 Buchst. b).

5.2
§ 10 Abs.1 Satz 2 stellt nunmehr klar, dass landwirtschaftliche Betriebe zu den Lebensmittelbetrieben im Sinn dieser Vorschrift zählen. Allerdings fällt das Tränken von Tieren als Vorstufe einer späteren möglichen Gewinnung von Lebensmitteln (wie Fleisch und sonstige tierische Produkte) nicht in den Anwendungsbereich des § 10.

5.3
Ist nach der Art der Verwendung des Wassers unter Berücksichtigung seiner Beschaffenheit eine in gesundheitlicher Hinsicht relevante Beeinträchtigung von Lebensmitteln nicht zu befürchten (z.B. in Gärtnereien beim Gießen, bei der Feldberegnung von Zuckerrüben, Kartoffeln etc.), kann die Kreisverwaltungsbehörde Ausnahmen vom Erfordernis der Trinkwasserqualität zulassen (§ 10 Abs. 1 Satz 1). Insoweit kommt auch eine Aufspaltung nach einzelnen Betriebsvorgängen (mit und ohne Trinkwasserqualität) in Betracht, wenn diese sich ausreichend klar voneinander trennen lassen.

5.4
Die Ausnahmemöglichkeit entfällt gemäß § 10 Abs. 3 in dem dort beschriebenen Umfang bei Betrieben, in denen Lebensmittel tierischer Herkunft hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden. Jedoch kann auch in diesen Betrieben eine Aufspaltung nach Betriebsvorgängen vorgenommen werden, wenn diese räumlich so voneinander getrennt sind, dass eine Vermengung der Wasserqualitäten zuverlässig ausgeschlossen werden kann. Daher kann z.B. in Ställen, in denen Tiere gemolken werden, für andere als Lebensmittelzwecke (z.B. Stallreinigung) auch Nicht-Trinkwasser verwendet werden. Dagegen ist für das Reinigen der Melkvorrichtungen Trinkwasserqualität erforderlich (vgl. Anlage 3 Nr. 6 der Milchverordnung).

5.5
Sind die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung gegeben, so kommen Untersuchungen auf Trinkwasserqualität (vgl. §§ 14 ff) nicht in Betracht. Stattdessen bestimmt die zuständige Kreisverwaltungsbehörde unter Berücksichtigung der jeweiligen besonderen Umstände, ob Untersuchungen erforderlich sind; gegebenenfalls legt sie Umfang und Zeitabstände der Unternehmeruntersuchungen im Ausnahmegenehmigungsbescheid fest (§ 10 Abs. 1 Satz 3).

6.
Trinkwasseraufbereitung und Desinfektion

6.1
§§ 11, 12 entsprechen im Wesentlichen den §§ 5, 6 TrinkwV a.F.

6.2
Die Anlage 3 TrinkwV a.F. über zugelassene Zusatzstoffe wird durch eine vom Umweltbundesamt zu führende und vom Bundesministerium für Gesundheit zu veröffentlichende Liste ersetzt (§ 11 Abs. 1 und 2). Die in dieser Liste aufgeführten Aufbereitungsstoffe bedürfen im Hinblick auf  die Verwendung des Wassers als Lebensmittel nach wie vor der Zulassung als Zusatzstoff nach dem LMBG; dies wird in einer entsprechenden Änderung der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung berücksichtigt. 

6.3
Ein Verstoß gegen § 11 Abs. 3 ist strafbewehrt (§ 24).

6.4
Nach § 12 (Anlage 6) werden zur Trinkwasseraufbereitung im Verteidigungs- und Katastrophenfall Stoffe zugelassen, die sonst nicht verwendet werden dürfen.

6.5
§ 16 Absätze 4 und 5 sowie § 21 Abs. 1 Satz 2 legen Aufzeichnungs- und Informationspflichten des Unternehmers oder sonstigen Inhabers einer Wasserversorgungsanlage fest, der Trinkwasser aufbereitet (bußgeldbewehrt, § 25 Nrn. 9, 10). 


6.6
Die zur Trinkwasseraufbereitung zugelassenen Stoffe sind in die Unter-
nehmer-Untersuchungen miteinbezogen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und Satz 2).

7.
Wasserversorgungsanlagen

7.1
Die TrinkwV erfasst alle Wasserversorgungsanlagen unabhängig von deren Größe oder Versorgungsbereich (§ 3 Nr. 2 Buchst. a und b) sowie Anlagen der Hausinstallation, aus denen Wasser für den menschlichen Gebrauch an Verbraucher abgegeben wird (§ 3 Nr. 2 Buchst. c und Nr. 3).

Die Begriffsbestimmung der Hausinstallation hat besondere Bedeutung, wenn Wasser für den menschlichen Gebrauch zwischen Wasserzähler und Wasserhahn nachteilig verändert wird, da insoweit der Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nr. 2 Buchst. a oder b keine Verantwortung trägt; vgl. hierzu § 14 Abs. 1, wonach sich die Untersuchungs- und Sicherstellungspflicht des Unternehmers auf die Stelle bezieht, an der das Wasser in die Hausinstallation übergeben wird. 

Für Hausinstallationen enthält die TrinkwV Sonderregelungen (vgl. § 9 Abs. 1, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 6,  § 16 Abs. 3 und 5, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 7, § 20 Abs. 3 mit den Anmerkungen zu diesen Vorschriften). 

7.2
§ 3 Nr. 2 Buchst. b („sonstige, nicht ortsfeste Anlagen“) erfasst Wasserversorgungsanlagen an Bord von Wasser- und Luftfahrzeugen, in Landfahrzeugen sowie Wassertankwagen und sonstige nicht ortsfeste Einrichtungen, aus denen (z.B. bei Volksfesten oder in Notfällen) die Trinkwasserversorgung erfolgt; vgl. hierzu die Sonderregelungen in § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 4, 5, § 15 Abs. 3 Satz 5, § 19 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 4 Satz 2 ff.

7.3
Die Qualitätsanforderungen der TrinkwV müssen an der Zapfstelle, „die der Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch dient“, also am Wasserhahn erfüllt sein (§ 8 Nr. 1, s. Anlage 4 Abschnitt II Abs. 2 Satz 1). Wird das Trinkwasser im Bereich der Hausinstallation nachteilig verändert, so hat der „Unternehmer bzw. Inhaber“ dieser Wasserversorgungsanlage (= Hausinstallationsanlage, § 3 Nr. 2 Buchst. c und Nr. 3) das Erforderliche zu veranlassen (§ 16 Abs. 3).

8.
Pflichten des Unternehmers

8.1
Anzeigepflichten
8.1.1
§ 13 Abs. 1 entspricht im Wesentlichen dem § 9 Abs. 1 TrinkwV a.F..
Die Anzeigepflichten, die gegenüber dem Gesundheitsamt bestehen, sind 
bußgeldbewehrt (§ 25 Nr. 3).

8.1.2
Bei Hausinstallationen (§ 3 Nr. 2 Buchst. c) bestehen diese Anzeigepflichten für den Inhaber solcher Anlagen, wenn daraus Wasser für die Öffentlichkeit im Sinn des § 18 Abs. 1 Satz 1 bereit gestellt wird (§ 13 Abs. 2 Satz 2). Auf das Muster der Anlage 1 wird hingewiesen.

8.1.3
Regenwassernutzungsanlagen und andere Anlagen nach § 13 Abs. 3 (z.B. Nutzung von Dachablaufwasser, Grauwasser) sind vom Unternehmer bzw. Inhaber der Anlage bei Inbetriebnahme gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 der Kreisverwaltungsbehörde anzuzeigen; bereits in Betrieb befindliche Anlagen sind unverzüglich anzuzeigen (§ 13 Abs. 3 Satz 2). Auf das Muster der Anlage 2 wird hingewiesen. Die Kreisverwaltungsbehörde, die nicht zugleich Gesundheitsamt ist (vgl. Nr. 1.3 Abs. 2 des GMS), unterrichtet hierüber das Gesundheitsamt. Diese Anzeigen dienen dazu, dass bei Verunreinigungen im Ortsnetz Regenwassernutzungsanlagen ohne Verzögerung in die Suche nach der Verunreinigungsquelle mit einbezogen werden können. Bei Anlagen, aus denen Wasser für die Öffentlichkeit bereit gestellt wird, sind sie Grundlage für die in § 18 Abs. 1 vorgeschriebene Überwachung. Im Übrigen wird auf § 17 Abs. 2 hingewiesen (vgl. Nr. 12 des GMS).

8.1.4
Jede Überschreitung der in der Anlage 2 und 3 festgesetzten Grenzwerte und Indikatorparameter hat der Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage dem Gesundheitsamt unverzüglich anzuzeigen (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 2; § 25 Nr. 3).

8.1.5
§ 16 Abs. 1 Satz 2 verpflichtet den Unternehmer oder sonstigen Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nr. 2 Buchst. a und b, das Gesundheitsamt unverzüglich über Umstände zu unterrichten, die zu einer gesundheitlichen Gefahr werden können (§ 25 Nr. 3).

8.2
Untersuchungspflichten

8.2.1
Der Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nr. 2 Buchst. a und b ist gemäß § 14 Abs. 1 zu regelmäßigen Untersuchungen verpflichtet. Im Rahmen des § 20 Abs. 1 kann er zu weiteren Untersuchungen verpflichtet werden. Er hat die Kosten dieser Untersuchungen zu tragen (§ 39 Abs. 1 Satz 1 IfSG). Schuldhafte Verstöße gegen die Untersuchungspflicht können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden (§ 25 Nr. 4).

8.2.2
Die Unternehmeruntersuchungen erfolgen – vorbehaltlich einer Regelung nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 – zweckmäßigerweise an einer repräsentativen (in der Regel mit Objektkennzahl versehenen) Entnahmestelle (am Besten normgerechter Zapfhahn) im Verteilungsnetz und zwar unbeeinflusst von der Hausinstallation.

Aus der Forderung des § 8 Nr. 1 folgt nicht die Pflicht des Unternehmers zur Probenahme an privaten Zapfstellen (vgl. Nrn. 7.1 und 7.3).

8.2.3
Entsprechend der einschlägigen Richtlinie 98/83/EG sind Umfang und Häufigkeit der Untersuchungen in der Anlage 4 tabellarisch dargestellt. Dabei wird zwischen routinemäßigen und periodischen Untersuchungen unterschieden. Welche Parameter routinemäßig zu untersuchen sind, ergibt sich aus Anlage 4 Teil I. Die Anzahl der Proben ist abhängig von der jeweils abgegebenen Wassermenge.

8.2.4
Bei Wasserversorgungsanlagen im Sinn von § 3 Nr. 2 Buchst. a kann das Gesundheitsamt 


-   bei den routinemäßigen Untersuchungen 


     die Untersuchungshäufigkeit im Rahmen des § 19 Abs. 5 verringern; 


     eine Reduzierung des Untersuchungsumfangs ist nicht möglich;

-   bei den periodischen Untersuchungen
     auf die Untersuchung bestimmter Parameter für einen zu bestimmenden 

     Zeitraum verzichten, wenn die Einhaltung des Grenzwertes nicht ge-

     fährdet ist (vgl. Anlage 4 Abschnitt I Nr. 2).


Hinsichtlich des in § 19 Abs. 5 Nr. 1 genannten Zeitraums von zwei Jahren können Zeiten vor Inkrafttreten der TrinkwV 2001 berücksichtigt werden (§ 26 Abs. 1).

8.2.5
Bei Wasserversorgungsanlagen im Sinn von § 3 Nr. 2 Buchst. b bestimmt das Gesundheitsamt im Rahmen des § 19 Abs. 6 den Untersuchungsumfang und -häufigkeit.  Hinsichtlich der mikrobiologischen Untersuchungen (§ 14 Abs. 1 Nr. 1) sind keine Ausnahmen möglich.

8.2.6
Bei Hausinstallationen kommen Unternehmeruntersuchungen nur im Rahmen des § 14 Abs. 6 in Betracht. Diese Vorschrift geht davon aus, dass keine Untersuchungen notwendig sind, wenn die allgemein anerkannten Regeln der Technik bei Installation und ggf. Aufbereitung eingehalten werden (z.B. DVGW-Arbeitsblätter W 551 „Trinkwassererwärmungs- und Leitungsanlagen; technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums“ und W 552 „Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Sanierung und Betrieb“). Bestehen Anhaltspunkte,  dass diese Regeln nicht oder nicht ausreichend beachtet werden (insbesondere bei Legionellen-Verdachtsfällen oder bei Wässern mit niedrigem pH-Wert), so ordnet die Kreisverwaltungsbehörde Unternehmeruntersuchungen nach § 14 Abs. 6 an.

8.2.7
Der Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nr. 1 Buchst. a oder b hat den Verbraucher auf der Basis der Untersuchungsergebnisse gemäß § 21 Abs. 1 zu informieren.

9.
Untersuchungsstellen für Unternehmeruntersuchungen 

9.1
Die Untersuchungsergebnisse sind vom Unternehmer oder sonstigen Inhaber der Wasserversorgungsanlage bzw. von dem durch diese beauftragten Labor in der vom  Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz vorgeschriebenen Form dem Gesundheitsamt zu übermitteln (§ 15 Abs. 3 Satz 3, 4).


Ab 01. Januar 2004 werden die Unternehmer verpflichtet, diese Untersuchungsbefunde den Gesundheitsämtern elektronisch zu übermitteln. Dazu erzeugen sie oder das beauftragte Labor Dateien gemäß der vom Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft erarbeiteten Schnittstellenbeschreibung für die Übermittlung von Wasser- und Abwasseranalysen an und zwischen staatlichen Stellen in Bayern. Diese Dateien können über die entsprechende Schnittstelle in die Datenbanken der Gesundheitsämter eingespielt werden. In der Übergangszeit vom 01. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 können die Untersuchungsergebnisse dem Gesundheitsamt nach Absprache auch in anderer Form (Kopie des Untersuchungsbefundes, anderes Schnittstellenformat etc.) übermittelt werden.

9.2
Untersuchungen nach der TrinkwV dürfen nur von Untersuchungsstellen durchgeführt werden, welche Anforderungen des § 15 Abs. 4 und 5 erfüllen.
Dementsprechend müssen diese Labors grundsätzlich ab 01. Januar 2003 eine Akkreditierung durch ein Mitglied des Deutschen Akkreditierungsrates oder durch die in Brüssel notifizierten Stellen (AKS oder SAL) besitzen. Die Akkreditierung muss sich auch auf die Probenahme beziehen. Jeder Probenehmer muss deshalb ausreichend geschult sein und kann nur unter Verantwortung und Aufsicht eines oder mehrerer akkreditierter Labors tätig werden.

9.3
Das LGL gibt als zuständige „unabhängige“ Stelle im Sinn von § 15 Abs. 5 die Anforderungen bekannt, die – abgesehen von der Akkreditierung – gemäß § 15 Abs. 4 zu erfüllen sind, um in die Liste der Untersuchungsstellen, die gemäß § 15 Abs. 4 Satz 2 zu veröffentlichen ist, aufgenommen werden zu können.
Das LGL überprüft regelmäßig diese Voraussetzungen und erstellt die Liste, die gemäß § 15 Abs. 4 Satz 2 vom StMGEV veröffentlicht wird.


Die von anderen obersten Landesbehörden nach § 15 Abs. 4 Satz 2 veröffentlichten Laborlisten gelten auch in Bayern. Führen solche Labors Untersuchungen für bayerische Versorgungsunternehmen durch, so müssen sie diesen die Ergebnisse ab 1. Januar 2004 entsprechend den in Nr. 9.1 Abs. 2 dieses GMS genannten Anforderungen zur Verfügung stellen (elektronische Übermittlung, Schnittstellenformat).

9.4
Davon ausgehend, dass nicht alle Labors, die bisher Trinkwasseruntersuchungen durchführen, bis zum Inkrafttreten  der TrinkwV 2001 die notwendige Akkreditierung erreichen können, werden längstens bis zum 31. Dezember 2003 Untersuchungen von Labors im Rahmen des § 15 akzeptiert, wenn das Labor bisher auf Grund einer Zulassung nach § 19 Abs. 2 Satz 4 a.F. tätig war und nachweislich im Jahr 2002 die Akkreditierung beantragt hat.

9.5
Mit In-Kraft-Treten der TrinkwV 2001 endet die Tätigkeit der AQS-Stellen im Bereich Trinkwasser; die GemBek vom 23. November 1994 (AllMBl S. 1035) ist ab diesem Zeitpunkt überholt. Auskünfte über externe Qualitätssicherungsmaßnahmen (§ 15 Abs. 4) erteilt das LGL (vgl. Nr. 9.3 des GMS).

10.
Anordnungen nach § 20 Abs. 1

10.1
Anordnungen nach § 20 Abs. 1 (vgl. § 14 Abs. 3) erlässt das Gesundheitsamt, das die erforderlichen fachlichen Feststellungen – ggf. unter Beteiligung des LGL sowie des Wasserwirtschaftsamtes – trifft.

10.1.2
Untersuchungen auf PSM ordnet das Gesundheitsamt insbesondere an 
-
bei ackerbaulicher Nutzung im Einzugsgebiet der Wassergewin-



nungsanlage (z.B. bei einer Nitratbelastung des Wassers von über 



25 mg/l),


-
bei Wassergewinnungsanlagen mit größeren Anteilen an Uferfiltrat,
-
bei Wassergewinnungsanlagen in Karstgebieten,
-
bei Wassergewinnungsanlagen, in deren Einzugsgebiet PSM in den 



letzten 3 Jahren nachgewiesen worden sind,


-
bei Wassergewinnungsanlagen an Bahnstrecken, deren Gleiskörper



mit Herbiziden behandelt werden.

10.1.3
Die Gesundheitsämter machen sich bei den Landwirtschaftsämtern über die im jeweiligen Wassereinzugsgebiet  hauptsächlich verwendeten PSM kundig.


Soweit den Gesundheitsämtern Angaben über die ungefähren Einzugs-gebiete von Wasserversorgungsanlagen nicht vorliegen, bringen sie diese unverzüglich bei den Unternehmern in Erfahrung. Erforderlichenfalls geben die Wasserwirtschaftsämter den Gesundheitsämtern Auskunft.

10.1.4
Die Untersuchungen sind jeweils mindestens zweimal jährlich anzuordnen und zwar zu Zeiten, in denen die örtliche PSM-Belastung des Grundwassers erfahrungsgemäß am Höchsten ist. Im Fall einer erstmaligen Grenzwertüberschreitung ist unverzüglich eine zusätzliche Untersuchung anzuordnen (vgl. Nr. 4.2 Satz 2 des GMS).

Die Untersuchungen sollen sich in der Regel auf diejenigen PSM erstrecken, die im Einzugsgebiet tatsächlich ausgebracht worden sind und nachweislich oder wahrscheinlich ein erhöhtes Wassergefährdungspotential besitzen.

10.1.5
Auf eine Anordnung kann verzichtet werden, soweit der Unternehmer der Wasserversorgungsanlage die erforderlichen Untersuchungen von sich aus veranlasst.

10.1.6
Liegen die Voraussetzungen nach Nr. 10.1.2 bei Wasserversorgungsanlagen vor, die weniger als 1.000 m3/Jahr abgeben, so soll keine Anordnung erlassen werden. Statt dessen ist im Rahmen der routinemäßigen Prüfung solcher Anlagen durch das Gesundheitsamt  eine Wasserprobe zur Untersuchung auf die einschlägigen Parameter zu entnehmen, soweit nicht schon Untersuchungsergebnisse benachbarter Anlagen oder aus Grundwassermessstellen mit demselben Grundwasservorkommen vorliegen.

10.2
Neben Anordnungen nach § 20 Abs. 1 kommen auch Maßnahmen nach § 39 Abs. 2 IfSG in Betracht. Beim Vollzug beider Bestimmungen sind die im Sicherheitsrecht allgemein geltenden Grundsätze der Notwendigkeit, der Verhältnismäßigkeit und des geringst möglichen Eingriffs sorgfältig zu beachten.

10.3
Bei Verstößen gegen eine Schutzgebietsverordnung (§ 19 WHG, Art. 35 BayWG) oder gegen eine Verordnung zur Reinhaltung der Anlagen oder des Wassers (Art. 36 BayWG) können neben Anordnungen nach § 20 Abs. 1 TrinkwV oder § 39 Abs. 2 IfSG auch Anordnungen nach Art. 68 Abs. 3 BayWG in Betracht kommen.

11.
Regelungen nach § 20 Abs. 2


Die Trinkwasserverordnung geht davon aus, dass Wasser, das an den 

Verbraucher abgegeben wird, jeweils nur einmal untersucht wird (keine 

Doppeluntersuchungen desselben Wassers).

Es ist grundsätzlich Aufgabe der Unternehmer der in § 20 Abs. 2 genannten 

Anlagen und in deren eigenem Interesse, zu klären, welcher von ihnen die 

Untersuchungen durchführt.

12.
Wasserversorgungsanlagen mit Wasser verschiedener 
Qualität

Das Verbot, Wasserversorgungsanlagen, aus denen Wasser mit Trinkwasserqualität abgegeben wird, mit Wasserversorgungsanlagen zu verbinden, aus denen Wasser abgegeben wird, das nicht die Beschaffenheit von Trinkwasser hat (§ 17 Abs. 2), soll sicherstellen, dass es zu keinen gesundheitlichen Gefahren durch Vermischung kommt (vgl. § 25 Nrn. 12 und 13).

13.
Überwachung durch das Gesundheitsamt

13.1
Den Überwachungsbefugnissen des Gesundheitsamtes (§ 18 Abs. 2) stehen die entsprechenden Pflichten des Unternehmers bzw. sonstigen Inhabers der Wasserversorgungsanlage gegenüber (§ 18 Abs. 3, vgl. § 25 Nr. 14). Die Überwachungsaufgabe des Gesundheitsamtes wird dadurch erleichtert, dass die in § 18 Abs. 3 genannten Pflichten auch „sonstigen Inhabern der tatsächlichen Gewalt“ (z.B. Wasserwart) auferlegt sind.

13.2
Das Gesundheitsamt überwacht gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1

-
Wasserversorgungsanlagen im Sinn des § 3 Nr. 2 Buchst. a und b
-
Hausinstallationen (§ 3 Nr. 2 Buchst. c) und Anlagen nach § 13 Abs. 3 


(insbesondere Regenwassernutzungsanlagen), aus denen Wasser für die Öffentlichkeit bereitgestellt wird (Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Gaststätten, Behinderteneinrichtungen/-heime, Altenheime, Altenpflegeheime, Gemeinschaftsunterkünfte, Campingplätze, Hotels, Schullandheime, Jugendherbergen, Kantinen zur Gemeinschaftsverpflegung, Sportanlagen, Fitness-Zentren, Freizeiteinrichtungen).
Das Gesundheitsamt kann die Überwachung auf andere Hausinstallationen und Anlagen nach § 13 Abs. 3 (insbesondere Regenwassernutzungsanlagen) unter den Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 Satz 2 ausdehnen; auf § 14 Abs. 6 wird dabei hinsichtlich der Hausinstallationsanlagen hingewiesen (Anordnung von Untersuchungen).

13.3
Häufigkeit und Umfang der Überwachung ergeben sich aus § 19 Abs. 1, 2, 4 und 7.

13.3.1
Die Überwachung erfolgt grundsätzlich mindestens einmal jährlich, 


bei Beanstandungsfreiheit im Abstand von zwei Jahren (§ 19 Abs. 4 Satz 1, 

§ 26 Abs. 2).

13.3.2
Hausinstallationen (§ 3 Nr. 2 Buchst. c), aus denen Wasser für die Öffentlichkeit bereit gestellt wird, werden von den Gesundheitsämtern nur im Rahmen eines stichprobenartigen Überwachungsprogramms  kontrolliert und zwar unter Berücksichtigung einer Risikoanalyse der in Betracht kommenden Einrichtungen (§ 19 Abs. 7), für die das LGL Kriterien erarbeitet.

 
Eine Untersuchung auf Legionellen ist dabei nicht erforderlich, wenn entsprechende Unternehmeruntersuchungen vorliegen (vgl. auch § 14 Abs. 6). Im Übrigen untersucht das Gesundheitsamt  auf diejenigen chemischen Parameter der Anlage 2 Teil 2, von denen anzunehmen ist, dass sie sich in der Hausinstallation nachteilig verändern können; die Auswahl richtet sich nach den vom Unternehmer mitzuteilenden Materialien der Hausinstallation (z. B. Blei, Vinylchlorid, Epichlorhydrin) und den vorhandenen Einbauten (z.B. Ionenaustauscher). 

Bei Einrichtungen, die von den Gesundheitsämtern im Rahmen des § 36 Abs. 1 IfSG überwacht werden, ist die Kontrolle der Hausinstallationen zweckmäßigerweise mit einzubeziehen.

13.3.3
Im Rahmen der Überwachung kann das Gesundheitsamt auf die Entnahme und Untersuchung von Wasserproben verzichten, wenn der Unternehmer oder sonstige Inhaber der Wasserversorgungsanlage die Untersuchungen nach § 14 von einem von ihm (fachlich) unabhängigen Labor durchführen 

lässt, das in die Liste nach § 15 Abs. 4 Satz 2 aufgenommen ist (§ 19 Abs. 2 Satz 2). Diese Labors sind insoweit nach § 19 Abs. 2 Satz 1 „bestellte Stelle“. 
Werden bei einer Ortsbesichtigung hygienische Mängel der Anlage festgestellt bzw. gibt es Hinweise, dass technische Regeln nicht eingehalten werden, die Auswirkungen auf die Qualität des Trinkwassers haben können,  entnimmt das Gesundheitsamt selbst Wasserproben oder verpflichtet den Unternehmer zu Untersuchungen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2.

13.3.4
Die Untersuchungen im Rahmen der behördlichen Überwachung werden vom LGL durchgeführt und zwar für die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben durch die Dienststelle Oberschleißheim, für die übrigen Regierungsbezirke in Erlangen.

Die Probenahme erfolgt regelmäßig durch die Bediensteten des Gesundheitsamtes. Diese sind dabei unter Leitung und Verantwortung des akkreditierten LGL tätig, so dass es insoweit keiner gesonderten Akkreditierung bedarf. Die Probenehmer werden in regelmäßigen Abständen entsprechend der EN ISO 17025 geschult.


13.3.5
Die Überwachungsmaßnahmen der Gesundheitsämter sind kostenpflichtige Amtshandlungen im Sinn des Kostengesetzes.


Die Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen erfolgt dabei jedoch im überwiegenden öffentlichen Interesse von Amts wegen. Dem Unternehmer bzw. sonstigen Inhaber der Wasserversorgungsanlage sind deshalb die entstehenden Kosten nur aufzuerlegen, soweit dies der Billigkeit nicht widerspricht (Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Kostengesetz). Demnach sind keine Kosten zu erheben
a) 
wenn die Überwachung zu keiner Beanstandung führt oder


b)
wenn es sich um eine Wiederholungsbeanstandung handelt und das 



Fortdauern des beanstandeten Zustandes vom Unternehmer nicht zu 



vertreten ist (z. B. weil Abhilfe nicht möglich ist oder unverhältnis-



mäßig wäre).

Entnimmt das Gesundheitsamt im Rahmen der Überwachung Wasserproben 

zur Untersuchung durch das LGL, weil


a)
die Unternehmeruntersuchungen nicht von einem unabhängigen, in der Liste nach § 15 Abs. 4 Satz 2 aufgeführten Labor durchgeführt werden oder

b)
die Ortsbesichtigung Mängel ergeben hat, die Auswirkungen auf die Qualität des Trinkwassers haben können (vgl. Nr. 13.3.3 Satz 3 des GMS), so sind die entstehenden Kosten in jedem Fall dem Unternehmer bzw. sonstigen Inhaber der Wasserversorgungsanlage aufzuerlegen. Für die Landratsämter als staatliche Gesundheitsämter wird hinsichtlich der dabei beim LGL anfallenden Benutzungsgebühren auf Art. 23 Abs. 1 KG, VV Nr. 2.3 Spiegelstrich 1 zu Art. 61 BayHO hingewiesen.


13.3.6
Ergibt sich bei der Überwachung der Verdacht einer Straftat (§ 24), so 


ist die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft zuzuleiten. Die Verfolgung 


von Ordnungswidrigkeiten (§ 25) liegt im pflichtgemäßen Ermessen der 


Kreisverwaltungsbehörde (§ 47 Abs. 1 OWiG).

14.
Information der Verbraucher

Die Informationspflichten nach § 21 Abs. 1 gegenüber dem Verbraucher obliegen den Unternehmern der Wasserversorgungsanlagen (§ 3 Nr. 2 Buchst. a, b und c).

Auf § 8 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes i.d.F. der Bek vom 5. März 1987 (BGBl I S. 857) wird hingewiesen (Wasserversorgungsunternehmen haben den Verbrauchern mindestens einmal jährlich den Härtebereich des Trinkwassers mitzuteilen).

15.
Berichtspflichten


Art. 13 der Richtlinie 98/83/EG verpflichtet die Länder, der Kommission in dreijährigem Abstand zu berichten. Erfasst werden dabei die Versorgungsanlagen mit einer Abgabe von über 1.000 m3/Jahr. Der erste Bericht wird nach Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie für die Jahre 2002 bis 2004 im Jahr 2005 zu erstatten sein. Dabei wird - ergänzend zum sektoralen Bericht – ein einmaliger Bericht zu erstatten sein über Maßnahmen, die ergriffen wurden oder ergriffen werden sollen, um Überschreitungen bei Parametern einzustellen oder zu verringern, die auf Hausinstallationen zurückzuführen sind. Gleichzeitig werden in diesem Bericht Maßnahmen anzugeben sein, die ergriffen wurden oder werden sollen, um der Verpflichtung nach Anhang I Teil B Anmerkung 10 der Richtlinie (niedrigerer Wert für Trihalogenmethane) nachzukommen.

Unabhängig davon verpflichtet § 21 Abs. 2 die Gesundheitsbehörden der Länder, dem Bundesministerium für Gesundheit jährlich zu berichten. Solange hierzu keine besonderen Richtlinien  vorliegen, wird das bisherige Verfahren (sektoraler Bericht; vgl. zuletzt  GMS vom 19. November 2001 Nr. 3.3/5279-35/2/01) beibehalten, allerdings mit dem Unterschied, dass nunmehr  alle Wasserversorgungsanlagen zu erfassen sind, die mehr als 1.000 m3/Jahr abgeben. 

Ein regelmäßiges Controlling auf der Basis eines bayernweit vereinheitlichten Datenbestandes in einer zentralen Trinkwasserdatenbank, in die sämtliche Daten des Vollzugs der TrinkwV eingehen, ist geplant.

16.
In-Kraft-Treten, Ausser-Kraft-Treten
Diese Regelung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

Das IMS vom 2. Oktober 1991 Nr. IE3-5279/41-22/91, zuletzt 

geändert durch AMS vom 7. Dezember 1998 Nr. VII3/5279-41/40/98 ist überholt.

Gez.

Dr. med. G. Kerscher

Leitender Ministerialrat
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